
vnd Würtemberg / m Ober : vnd Mder Schlesien - Marggrave
zu Mährern / m Ober : vnd Mder Eaußntcz/Srave zuSavfpurg/
Tprol vnd Sörtz / rc. Gncbietten N : allen vnd jeden Vnsern
Vnterthanen/Seist : vndWeltlrchen/was Würden/ Scandco/
oder Weesens / die in Vnferm Eryhertzogthumb Geßerrerch vn»
rer der Ennß gesessen vnd wonhasst feyndc/auch fonsken manni»
glichen / so vor VnfererN : Ge : Regierung / vnd Eandrmarfchallü
fchenSericht / zuthun oder zuhandlen haben / Bnfer Snadt vnd
alles Lucs / vnd fügen euch hrenrie gnadigiß zuvernemmen.

Bemnach die erfahrung geben / wasMassenein H eit Herd / zuwi¬
der denen von Vnserngeehrnßen Borfahrern außgangenen 6cnc-
rglicn , der Lxecukions- kroccis in iuquiclierccn Schuldfachen / für»
nemblich wegen allerhandt/von denen vnzuha!tig : vnnd boßhaif-
«gen Schuldnern gefuchten Benek vnd Dorthaüligkeiten/ auch
Vnferer nachgefetztM Gbrigkeit gefallenem LctpcÄ vnnd gehör»
fambs/alfo verlengerc worden/daß die Staubiger/cheils bevihren
gehabten richtigen Anforderungen nochlepden : Thals auß Ar»
mut/von der Lxecuciongar ablaßen mäßen / oder doch vbervil lan»
geHeit/vnd darzu mit grosser Mühe vnd Nnkosten/zu demjhn-

Al r gen



2 I ?eM Txccuri ons-
gen widerumbgelangenmögen/vncer bestengedache :Vnserenach-
qesecrce Serrchcer vnausthörlich angelosten / vnd an Vnsern ergs>
nen Seschässt : vnnd Verrichtungen gehindert / auch der Lrcciir
durchgehend geschwecht worden/ vnd fast gefallen.

-Mann DrrVns dann vncer andern höchlich angelegen ieyn
lasten zu widcrbring: vnd erhaltung/deß be- disen^ eiten geschwun¬
denenLieöirs , Thrawen vndGlaubens/ jeder männiglich schleim^
ges Bechc zuercharlerr/ vnnd allem widrigen/so dasselbe hindern
möchte / Mttglichist zustewren vnnd furzukommen ; / ills haben
Wir/den bißherogeführten Lxecunonx- krocesx , abzukurtzen/sur
ein sonderbare Mtmrstc gehalten : vnnd demnach vber gehöriger
orchen abgefordere : auch einkommene Bericht vnd Gutachten/jn-
sonderheie aber/nach vernemmung Vnserer gecrew -gehorsambt-
stcnS/ändte/ausf einNewe Lxccurionx- Grdnung/wie diebcy
obernenc Vnserer N : Ge : Regierung vnd Dandcrnarschalltlchen
Gericht ins känfftig zuhalten / aussVnser : vnd Vnserer Grben/
vnd Nachkommen wolgefallen/nachfolgendergestalt/ Vns gnch
digistrcsolvicrc , vnd entschlossen.

-Neff.
serErste Mul/

dem -HchottS
N-

Vff bekänntliche mit deß Schuldtners
Handtschrisst vnd Pcttschafft / Wie auch Vnserer Stätt
vndMärckt/mit jhrcn Insigln bckräfftigte Schulde-
Brieff / darinnen die rechte vnd wahre Drsach / woher
solcheSchuldt aigcntlich rührct/begriffcn/vn anderelau-
icre Forderungen / setzeli / ordnen vnd wollen Wir / daß

sowol ben Vnserer N : Oe : Regierung / als LandtmarschalltschenGericht/
nach jnhalt deß hievor am Fünfsten vcccmkrix abgewichencn Sechze-
hmhundertDrey vndDrcyffigtsten Jahrs/deßhalbcn außgangenm Oene-
ral ^ lanöatx , die schleinige Lxecurion , vnd zwar alsbalden auff di«

rrsie Klag / der Gebottsbricff hinfüro solle verwilliget / vnd außgefertti,
gct werden / derselbe/alsdann iliehr nicht / als von Jett der vberantwor-
lang an/Dtcrzchen Tag begrciffen . Ber


	Seite 1
	Seite 2

